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Vereinsförderrichtlinien 
der Stadt Oestrich-Winkel 
 
 
Einleitung 
Mit der freiwilligen Förderung der Arbeit von Vereinen und Verbänden will die Stadt Oestrich-
Winkel einen Beitrag dazu leisten, sportliche, kulturelle und soziale Werte zu fördern, wobei 
das ehrenamtliche Engagement ein wesentlicher Bestandteil zum Erhalt des sozialen Gefüges 
in unserer Gesellschaft sein soll. 
 
Im Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel werden die jährlichen Gesamtbeträge der jeweils 
zur Verfügung stehenden Fördermittel festgelegt. 
Diese Fördermittel werden nach Vorlage aller Vereinsanträge, wie nachstehend näher geregelt, 
verteilt. 
Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 
Die für die Investitionsförderung zugrunde liegenden Ausgaben sind nachzuweisen, sofern dies 
nicht möglich ist, werden die Zuschüsse zurück gefordert oder anteilig gekürzt. 
Ebenso ist hierfür ein Gesamtfinanzierungsplan vorzulegen. 
 
Die Vereinsförderrichtlinien wurden von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
14.12.2009 beschlossen. 
 
 
Pauschale Grundförderung 
1. Jugendvereinsförderung  
Vereine erhalten als Förderung der Jugendarbeit einen Zuschuss, der nach der Anzahl der akti-
ven Jugendlichen unter 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in der Stadt Oestrich-Winkel haben, wie 
folgt berechnet: 
 
Fördermittel  
-----------------------------------------------        X Anzahl Jugendlicher des Vereins 
Gesamtzahl Jugendlicher aller Vereine 
 
Die Anträge müssen bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Stadtverwaltung vorliegen. 
 
 
2. Sportförderung 
2.1 Sportübungsleiter 
Für die Beschäftigung der Sportübungsleiter erhalten Sportvereine einen Zuschuss, der wie 
folgt berechnet wird: 
 
Fördermittel  
-----------------------------------------------        X Anzahl Übungsstunden des Vereins 
Gesamtzahl Übungsstunden aller Vereine 
 
Die Zuschüsse werden nach Mitteilung des Rheingau-Taunus-Kreises über eine Zuschusszah-
lung durch die Stadt ausgezahlt. 
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2.2 Sportveranstaltungen  
Örtlich bedeutende Sportveranstaltungen, insbesondere Stadtmeisterschaften, werden mit der 
Stiftung von Medaillen auf Einzelantrag unterstützt. 
 
Der Antrag muss bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung bei der Stadtverwaltung vor-
liegen. 
 
 
3. Förderung von Musik- und Gesangvereinen  
Für die Beschäftigung von Chorleitern und Dirigenten erhalten Musik- und Gesangvereine einen 
Zuschuss, der prozentual nach dem Gesamtbetrag aller eingegangenen Anträge aufgeteilt 
wird. 
 
Die Anträge müssen bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Stadtverwaltung vorliegen. 
 
 
4. Jugendfreizeiten  
Oestrich-Winkeler Jugendliche erhalten für die Teilnahme an Jugendfreizeiten einen Zuschuss 
von maximal 5,00 Euro pro Tag. Dieser Zuschuss wird ausschließlich Kindern aus Familien ge-
währt, die bereits staatliche Unterstützung erhalten. Ein entsprechender Nachweis ist bei An-
tragstellung vorzulegen. 
Der Zuschuss wird prozentual nach dem Gesamtbetrag aller eingegangen Anträge aufgeteilt. 
 
Die Anträge müssen bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Stadtverwaltung vorliegen. 
 
 
5. Förderung kultureller Jugendausbildung  
Die kulturelle Ausbildung Oestrich-Winkeler Jugendliche wird mit einem jährlichen Zuschuss 
von 50 % der Unterrichtsgebühren, höchstens 50 Euro pro Jugendlichem gefördert. 
 
Dieser Zuschuss wird ausschließlich Kindern aus Familien gewährt, die bereits staatliche Unter-
stützung erhalten. Ein entsprechender Nachweis ist bei Antragstellung vorzulegen. 
Der Zuschuss wird prozentual nach dem Gesamtbetrag aller eingegangen Anträge aufgeteilt. 
 
Die Anträge müssen bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Stadtverwaltung vorliegen. 
 
 
6. Förderung karitativer Vereine  
Karitative Vereine erhalten einen jährlichen Zuschuss für die gemeinnützige Betreuung und 
Beratung von Mitgliedern, der wie folgt berechnet wird. 
 
Fördermittel  
-----------------------------------------------            X Anzahl Mitglieder des Vereins 
Gesamtzahl Mitglieder aller karitativen Vereine 
 
Die Anträge müssen bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Stadtverwaltung vorliegen. 
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7. Seniorenclubs  
Die Seniorenclubs Frohsinn und Gemütlichkeit der Spätlese erhalten für die Mitgliederbetreu-
ung einen jährlichen Zuschuss in Höhe von je 2.700 Euro. 
 
 
8. Vereinsjubiläen  
Oestrich-Winkeler Vereine erhalten bei echten Jubiläen (25 Jahre, 50 Jahre und alle weiteren 
25 Jahre) pro Jahr des Bestehens eine Jubiläumsgabe von 5,00 Euro 
 
 
9. Büchereien  
Die Öffentlichen Büchereien Oestrich und Winkel erhalten für die Beschaffung von Medien ei-
nen jährlichen Zuschuss von insgesamt 6.000 Euro. Die Vergabe dieser Mittel erfolgt nach ei-
nem vom Magistrat der Stadt Oestrich-Winkel erarbeiteten Konzept, dass im Ausschuss Ju-
gend, Sport, Soziales und Kultur beraten und beschlossen wird. 
 
 
10. Nutzung der Brentanoscheune durch Vereine 
Von den ortsansässigen Vereinen wird eine ermäßigte Miete für die Benutzung der Brentano-
scheune erhoben. Der Zuschuss ist durch Vereinsfördermittel auszugleichen. 
 
 
Investitionsförderung  
Für Investitionen für Inventar (Anschaffungen, Hilfsmittel, Ausrüstungen) kann auf Antrag ein 
Zuschuss bis zu 20 % gewährt werden, dies gilt auch für die Förderung von Neu-, An-, Umbau-
ten und Sanierungen.  
Die Investitionen für das folgende Jahr sind spätestens bis zum 30.06. des laufenden Jahres 
angemeldet werden. 
Die Höhe des Gesamtzuschusses für sämtliche Investitionen wird im Rahmen der Haushalts-
verabschiedung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 
Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Gesamtbetrag aller eingegangenen Anträge 
 
 
Sonstige Grundsätze 
Diese Richtlinien treten am 01.01.2010 in Kraft. Alle bisherigen Vereinsförderrichtlinien und 
entgegen stehende Beschlüsse sind damit aufgehoben. 
 
 
Oestrich-Winkel, 15.12.2009 
 
Der Magistrat 
 
gez. Michael Heil 
Erster Stadtrat 
 
 
Die Vereinsförderrichtlinien wurden gem. § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung im Rheingau-Echo, Ausgabe Nr. 51/09 vom 
17.12.2009, öffentlich bekannt gemacht. 
 


